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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

INTERNATIONALE ÜBEREINKÜNFTE 

BESCHLUSS DES RATES 

vom 23. September 2013 

über die Unterzeichnung — im Namen der Europäischen Union — des Freiwilligen 
Partnerschaftsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Republik Indonesien über 
Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor sowie über die Einfuhr von 

Holzprodukten in die Europäische Union 

(2013/486/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 207 Absatz 3 Unterabsatz 1 in 
Verbindung mit Artikel 218 Absatz 5, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Im Mai 2003 verabschiedete die Kommission eine Mit
teilung an das Europäische Parlament und den Rat mit 
dem Titel „Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und 
Handel im Forstsektor (FLEGT) — Vorschlag für einen 
EU-Aktionsplan“, in dem Maßnahmen zur Bekämpfung 
des illegalen Holzeinschlags durch Abschluss von freiwil
ligen Partnerschaftsabkommen mit Holzerzeugerländern 
gefordert wurden (im Folgenden „EU-Aktionsplan“). Der 
Rat nahm im Oktober 2003 Schlussfolgerungen ( 1 ) und 
das Europäische Parlament am 11. Juli 2005 eine Ent
schließung ( 2 ) zu dem Aktionsplan an. 

(2) Am 5. Dezember 2005 ermächtigte der Rat die Kommis
sion zur Aufnahme von Verhandlungen über Partner
schaftsabkommen zur Umsetzung des EU-Aktionsplans. 

(3) Durch die Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 des Rates ( 3 ) 
wurde ein FLEGT-Genehmigungssystem für Holzeinfuh
ren in die Union aus Ländern, mit denen die Union ein 
freiwilliges Partnerschaftsabkommen geschlossen hat, ein
gerichtet. 

(4) Die Verhandlungen mit der Republik Indonesien wurden 
abgeschlossen, und das Freiwillige Partnerschaftsabkom
men zwischen der Europäischen Union und der Republik 
Indonesien über Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung 
und Handel im Forstsektor sowie über die Einfuhr von 
Holzprodukten in die Europäische Union (im Folgenden 
„Abkommen“) wurde am 4. Mai 2011 paraphiert. 

(5) Das Abkommen sollte vorbehaltlich seines Abschlusses 
unterzeichnet werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Unterzeichnung des Freiwilligen Partnerschaftsabkommens 
zwischen der Europäischen Union und der Republik Indonesien 
über Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im 
Forstsektor sowie über die Einfuhr von Holzprodukten in die 
Europäische Union im Namen der Europäischen Union wird — 
vorbehaltlich des Abschlusses dieses Abkommens ( 4 ) — geneh
migt. 

Artikel 2 

Der Präsident des Rates wird hiermit ermächtigt, die Person(en) 
zu bestellen, die befugt ist (sind), das Abkommen — vorbehalt
lich seines Abschlusses — im Namen der Union zu unterzeich
nen.
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( 1 ) ABl. C 268 vom 7.11.2003, S. 1. 
( 2 ) ABl. C 157 E vom 6.7.2006, S. 482. 

( 3 ) Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 des Rates vom 20. Dezember 
2005 zur Einrichtung eines FLEGT-Genehmigungssystems für Holz
einfuhren in die Europäische Gemeinschaft (ABl. L 347 vom 
30.12.2005, S. 1). 

( 4 ) Der Wortlaut des Abkommens wird zusammen mit dem Beschluss 
über seinen Abschluss veröffentlicht.



Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 23. September 2013. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

V. JUKNA
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VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 959/2013 DER KOMMISSION 

vom 7. Oktober 2013 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1291/2009 über die Auswahl der Buchführungsbetriebe 
zum Zweck der Feststellung der Einkommen in den landwirtschaftlichen Betrieben 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1217/2009 des Rates vom 
30. November 2009 zur Bildung eines Informationsnetzes land
wirtschaftlicher Buchführungen über die Einkommenslage und 
die betriebswirtschaftlichen Verhältnisse landwirtschaftlicher Be
triebe in der Europäischen Gemeinschaft ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 5 Absatz 4 und Artikel 7 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 1291/2009 der 
Kommission ( 2 ) wurden die Schwellen der wirtschaftli
chen Betriebsgröße landwirtschaftlicher Betriebe fest
gesetzt, und im Anhang der Verordnung ist die Anzahl 
der Buchführungsbetriebe je Gebiet festgelegt. Wegen des 
Beitritts Kroatiens sollten sowohl die Schwelle als auch 
die Anzahl der Buchführungsbetriebe für diesen neuen 
Mitgliedstaat festgesetzt werden. 

(2) Ferner muss das Datum festgesetzt werden, bis zu dem 
Kroatien der Kommission seinen ersten Plan für die Aus
wahl der Buchführungsbetriebe übermitteln muss. 

(3) Strukturelle Veränderungen in Italien haben zu einer Ab
nahme der Anzahl der kleinsten Betriebe und ihres An
teils an der landwirtschaftlichen Gesamtproduktion ge
führt, was bedeutet, dass diese Betriebe nicht mehr in 
den Erfassungsbereich einbezogen zu werden brauchen, 
damit der relevanteste Teil der landwirtschaftlichen Tätig
keit abgedeckt ist. Um eine bessere Repräsentativität der 
italienischen Stichprobe zu gewährleisten, ist die Schwelle 
für Italien anzupassen und die Zahl der Betriebe entspre
chend zu ändern. 

(4) Die Verordnung (EU) Nr. 1291/2009 sollte daher ent
sprechend geändert werden. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Gemeinschaftsausschus
ses des Informationsnetzes landwirtschaftlicher Buchfüh
rungen — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 1291/2009 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Zwischen den Gedankenstrichen bezüglich Frankreich 
und Italien wird folgender Gedankenstrich eingefügt: 

„— Kroatien: 4 000 EUR“; 

b) der Gedankenstrich bezüglich Italien erhält folgende Fas
sung: 

„— Italien: 8 000 EUR“. 

2. In Artikel 5 Absatz 2 wird folgender Satz hinzugefügt: 

„Kroatien übermittelt der Kommission seinen Auswahlplan 
für das Rechnungsjahr 2013 bis zum 31. Oktober 2013.“ 

3. Der Anhang wird entsprechend dem Anhang der vorliegen
den Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Für Kroatien gilt sie ab dem Rechnungsjahr 2013. 

Für Italien gilt sie ab dem Rechnungsjahr 2014.
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( 1 ) ABl. L 328 vom 15.12.2009, S. 27. 
( 2 ) Verordnung (EU) Nr. 1291/2009 der Kommission vom 18. Dezem

ber 2009 über die Auswahl der Buchführungsbetriebe zum Zweck 
der Feststellung der Einkommen in den landwirtschaftlichen Betrie
ben (ABl. L 347 vom 24.12.2009, S. 14).



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 7. Oktober 2013 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG 

1. Im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1291/2009 wird zwischen den Zeilen für Frankreich und Italien folgende Zeile 
eingefügt: 

„860 KROATIEN 1 251“ 

2. Die Italien betreffenden Zeilen erhalten folgende Fassung: 

„ITALIEN 

221 Valle D’Aosta 170 

222 Piemonte 594 

230 Lombardia 717 

241 Trento 282 

242 Bolzano 338 

243 Veneto 707 

244 Friuli 451 

250 Liguria 431 

260 Emilia Romagna 873 

270 Toscana 577 

281 Marche 452 

282 Umbria 460 

291 Lazio 587 

292 Abruzzo 572 

301 Molise 342 

302 Campania 667 

303 Calabria 510 

311 Puglia 723 

312 Basilicata 400 

320 Sicilia 706 

330 Sardegna 547 

Italien insgesamt 11 106“
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 960/2013 DER KOMMISSION 

vom 7. Oktober 2013 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 
der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungsbestim
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die 
Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungserzeugnisse aus 
Obst und Gemüse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen 
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen 
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in 
ihrem Anhang XVI Teil A aufgeführten Erzeugnisse und 
Zeiträume festgelegt. 

(2) Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Ta
geswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im Anhang 
der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 7. Oktober 2013 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jerzy PLEWA 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 MK 59,9 
ZZ 59,9 

0707 00 05 MK 39,0 
TR 111,1 
ZZ 75,1 

0709 93 10 TR 130,1 
ZZ 130,1 

0805 50 10 AR 113,7 
CL 90,0 
IL 107,9 
TR 83,3 
ZA 133,5 
ZZ 105,7 

0806 10 10 BR 246,2 
MK 32,3 
TR 143,3 
ZZ 140,6 

0808 10 80 AR 101,1 
BA 90,5 
BR 89,2 
CL 134,2 
NZ 146,9 
US 119,2 
ZA 139,1 
ZZ 117,2 

0808 30 90 AR 199,8 
CL 199,9 
TR 129,6 
ZA 165,9 
ZZ 173,8 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 17. Juli 2013 

über die staatliche beihilfe SA.33412 (12/C) (ex 11/N), die Italien für die Entwicklung von 
Logistikketten und die Verbesserung der Intermodalität gewähren will 

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2013) 4392) 

(Nur der italienische Text ist verbindlich) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2013/487/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), insbesondere auf Artikel 108 Absatz 2 Unter
absatz 1, 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum, insbesondere auf Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe a, 

nach Aufforderung der Beteiligten zur Stellungnahme gemäß 
den genannten Artikeln ( 1 ) und unter Berücksichtigung dieser 
Stellungnahmen, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

1. VERFAHREN 

(1) Mit elektronischer Anmeldung vom 27. Juli 2011 setzten 
die italienischen Behörden die Kommission nach Arti
kel 108 Absatz 3 AEUV von ihrer Absicht in Kenntnis, 
eine Beihilferegelung zur Unterstützung der Verlagerung 
des schweren Güterverkehrs vom Straßen- auf den See
verkehr zu ändern. Die Anmeldung wurde unter der 
Nummer SA.33412 registriert. 

(2) Am 14. September 2011 fand ein Treffen zwischen Ver
tretern der Kommissionsdienststellen und Italiens statt. 
Im Anschluss an dieses Treffen bat die Kommission mit 
Schreiben vom 23. September 2011, 9. Dezember 2011, 
7. März 2012 und 16. Mai 2012 um zusätzliche Aus
künfte zu der angemeldeten Änderung. Italien übermit
telte die geforderten Informationen mit Schreiben vom 
19. Oktober 2011, 9. November 2011, 11. Januar 2012, 
19. März 2012 und 12. Juni 2012. 

(3) Mit Schreiben vom 25. Juli 2012 hat die Kommission 
Italien von ihrem Beschluss in Kenntnis gesetzt, wegen 
der Änderung der Beihilferegelung für die Entwicklung 
von Logistikketten und die Verbesserung der Intermoda
lität das förmliche Prüfverfahren nach Artikel 108 Absatz 
2 AEUV einzuleiten. 

(4) Der Beschluss der Kommission zur Einleitung des Ver
fahrens (im Folgenden „Einleitungsbeschluss“) wurde im 
Amtsblatt der Europäischen Union ( 2 ) veröffentlicht. Die 
Kommission hat die Beteiligten zur Stellungnahme auf
gefordert. 

(5) Italien nahm mit Schreiben vom 9. August 2012 zu dem 
Einleitungsbeschluss Stellung. 

(6) Mit Schreiben vom 15., 30. und 31. Oktober 2012 ga
ben einige Beteiligte ihre Stellungnahmen ab. Am 19. De
zember 2012 übermittelte die Kommission den italie
nischen Behörden diese Stellungnahmen mit der Bitte 
um Rückäußerung, woraufhin sie ihre Bemerkungen 
mit Schreiben vom 16. Januar 2013 übermittelten. 

2. AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER 
MASSNAHMEN 

2.1. Hintergrund 

(7) Die Maßnahme sieht vor, eine Beihilferegelung zur Unter
stützung der Verlagerung des schweren Güterverkehrs 
vom Straßen- auf den Seeverkehr zu ändern. Es werden 
Zuschüsse an Güterkraftverkehrsunternehmen gezahlt, 
die anstelle der Straße bestehende oder neue Seewege 
nutzen. 

(8) Die ursprüngliche Beihilferegelung wurde am 20. April 
2005 von der Kommission für einen Zeitraum von drei 
Jahren, d. h. vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 
2009, genehmigt (im Folgenden „Entscheidung von 
2005“) ( 3 ). 

(9) Im Rahmen dieser Regelung waren die begünstigten Gü
terkraftverkehrsunternehmen dazu verpflichtet, für wei
tere drei Jahre nach Auslaufen der Beihilferegelung die
selbe Anzahl von Fahrten bzw. dieselbe Menge an Trans
portgut wie im Förderzeitraum beizubehalten ( 4 ).
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( 1 ) ABl. C 301 vom 5.10.2012, S. 49. 

( 2 ) Siehe Fußnote 1. 
( 3 ) Beihilfe Nr. 496/2003 (ABl. C 79 vom 1.4.2006, S. 26). 
( 4 ) Vgl. Erwägungsgründe 7, 21, 28 und 29 der Entscheidung von 

2005.



(10) Laut Erwägungsgrund 26 der Entscheidung von 2005 
sind die italienischen Behörden verpflichtet, die Kommis
sion regelmäßig über die Entwicklung der Beihilfen und 
deren Auswirkungen auf die Verkehrspolitik und die Um
welt zu unterrichten. 

(11) Die Kommission erhielt einen Durchführungsbericht, in 
dem die wichtigsten Markttendenzen im Zeitraum 2007- 
2009 dargelegt werden und betont wird, dass die ur
sprüngliche Regelung um zwei Jahre zu verlängert wer
den müsse. 

(12) In dem Bericht werden unter anderem die folgenden 
Aspekte hervorgehoben: 

a) der Gesamtbetrag der tatsächlich gewährten Beihilfen 
war niedriger als der in der Entscheidung von 2005 
vorgesehene und genehmigte Betrag; 

b) wie die nachstehende Tabelle zeigt, ist die Anzahl der 
Fahrten auf den inländischen Strecken in dem betref
fenden Zeitraum stetig gestiegen: 

Häufigkeit 2007 2008 2009 

Inländische 
Strecken 

325 819 349 406 372 110 

EU-Strecken ( 1 ) 136 030 139 722 107 203 

Gesamt 461 849 489 128 479 313 

( 1 ) Diese Fahrten führten zum größten Teil von und nach Spanien. 

Laut Angaben der italienischen Behörden ist der Rück
gang bei den Fahrten auf den EU-Strecken im Jahr 
2009 – der implizit zu einer Minderung der öffent
lichen Zuschüsse führte – eine unmittelbare Folge der 
wirtschaftlichen Abschwächung, die schwerwiegende 
Auswirkungen auf den Markt hatte. 

c) Ähnlich verlief die Entwicklung in Bezug auf die 
Frachtmenge, die auf den inländischen Strecken stetig 
zugenommen und auf den Strecken innerhalb der EU 
abgenommen hat. Die Gesamtwarenmenge ist jedoch 
im Bezugszeitraum kontinuierlich gestiegen. 

d) Den Prognosen zufolge sollte sich die Gesamtzahl der 
Fahrten 2010 auf 564 519 belaufen. 

2.2. Ziel der Beihilferegelung 

(13) Wie in Erwägungsgrund 3 dargelegt, soll mit der Beihilfe
regelung die Verlagerung des Güterverkehrs vom Straßen- 
auf den Seeverkehr erleichtert werden. 

2.3. Nationale Rechtsgrundlage 

(14) Die Beihilferegelung stützt sich auf die folgenden Bestim
mungen: 

a) Artikel 3 Absatz 2c des Decreto-legge Nr. 209 vom 
24. September 2002, mit Änderungen umgewandelt 
in das Gesetz Nr. 265 vom 22. November 2002; 

b) D.P.R. (Dekret des Präsidenten der Republik) Nr. 205 
vom 11. April 2006; 

c) Artikel 2 Absatz 250 des Gesetzes Nr. 191 vom 
23. Dezember 2009; 

d) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra
sporti (Dekret des Ministeriums für Infrastruktur und 
Verkehr) vom 31. Januar 2011 zur Genehmigung der 
Verlängerung für 2010; das entsprechende Dekret für 
2011 – dessen Erlass von der Genehmigung der Kom
mission abhängt – wurde bereits vereinbart. Italien hat 
sich jedoch im Rahmen des förmlichen Prüfverfahrens 
verpflichtet, die Verlängerung um ein Jahr zu verkür
zen. 

2.4. Haushaltsmittel 

(15) Für die vorgeschlagene Änderung wurden insgesamt 
60 Mio. EUR (30 Mio. EUR für 2010 und 30 Mio. EUR 
für 2011) bereitgestellt. 

2.5. Laufzeit 

(16) Die italienischen Behörden haben die Änderung der Re
gelung, bestehend in einer zweijährigen Verlängerung 
(2010 und 2011), angemeldet. Ferner bestätigten sie, 
dass bisher keine Beihilfe für den Betrieb der Seeverkehrs
dienste in den Jahren 2010 und 2011 gewährt worden 
sei und die Maßnahme erst nach Genehmigung durch die 
Kommission umgesetzt werde. 

2.6. Änderungen der Beihilferegelung 

(17) Die italienischen Behörden meldeten die folgenden Än
derungen an: 

a) die Verlängerung der Beihilferegelung für 2010 und 
2011; 

b) die Bereitstellung weiterer Haushaltsmittel in Höhe 
von insgesamt 60 Mio. EUR, d. h. 30 Mio. EUR je 
Verlängerungsjahr. 

(18) Im Rahmen des förmlichen Prüfverfahrens verpflichtete 
sich Italien, den Verlängerungszeitraum von zwei Jahren 
auf ein Jahr zu verkürzen. 

(19) Die italienischen Behörden haben versichert, dass wäh
rend der Verlängerung keine zusätzlichen Maßnahmen 
zu den mit der Entscheidung von 2005 genehmigten 
durchgeführt werden.
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2.7. Begründung der Änderung 

(20) Italien erklärte, dass aufgrund der Wirtschaftskrise die 
Gefahr bestehe, dass das Ziel, die durch die ursprüngliche 
Regelung erreichte Verkehrsverlagerung zu stabilisieren 
und die geförderten Strecken weiterzuentwickeln, nicht 
erreicht wird. 

(21) Während des förmlichen Prüfverfahrens sagte Italien au
ßerdem zu, die Auflage, den Betrieb der Verkehrsdienste 
nach kaufmännischen Grundsätzen, d. h. ohne Beihilfen, 
fortzuführen, um ein weiteres Jahr zu verlängern. 

2.8. Kumulierung 

(22) Die Kumulierung mit für denselben Zweck vorgesehenen 
Regionalzuschüssen ist bis zu einer Höhe von 30 % der 
Gesamtkosten zulässig. 

2.9. Begünstigte 

(23) Zuschüsse auf der Grundlage dieser Regelung können alle 
Güterkraftverkehrsunternehmen der EU, auch zeitweilige 
oder ständige Unternehmenszusammenschlüsse, sowie 
Verkehrsunternehmerverbände beantragen, die ihre Fahr
zeuge oder Container (mit oder ohne Kraftfahrer) auf 
Frachtschiffe verladen, damit sie die per Dekret des Mi
nisters für Infrastruktur und Verkehr festgelegten beson
deren Strecken befahren. 

2.10. Form der Beihilfe und Beihilfeintensität 

(24) Die Regelung sieht die Gewährung nicht rückzahlbarer 
Zuschüsse vor, deren Höhe der Differenz zwischen den 
externen Kosten des Straßenverkehrs und denen des See
verkehrs entspricht. 

(25) Die Berechnung dieser Differenz erfolgt auf der Grund
lage einer aktualisierten Studie der Organisation „Amici 
della terra“ ( 5 ). Bei diesen Berechnungen wurden der 
Treibhausgasausstoß, die Luftverschmutzung, die Lärmbe
lastung, die Überlastung des Verkehrsnetzes und das Un
fallaufkommen berücksichtigt. Diese Studie wurde an
hand der Ergebnisse des ersten Anwendungszeitraums 
der Beihilferegelung aktualisiert. Die Differenz bei den 
Sozial- und Umweltkosten, die anfallen, wenn die Beför
derung anstatt auf der Straße über die Hochgeschwindig
keitsseewege erfolgt, ergab eine Einsparung von 411 Mio. 
EUR. 

(26) Laut der Studie verursacht ein 14 Meter langer voll be
ladener Schwerlastzug, der eine Strecke von 100 km auf 
der Straße zurücklegt, externe Kosten in Höhe von zirka 
212,58 EUR, während bei Zurücklegen derselben Strecke 
auf dem Seeweg externe Kosten von schätzungsweise 

rund 79,37 EUR anfallen. Die Differenz von 133,21 EUR, 
die sich demnach für eine Strecke von 100 km ergibt, 
stellt den Durchschnittswert dar, der bei den Vergüns
tigungen zugrundezulegen ist, die den Güterkraftver
kehrsunternehmen für die Nutzung der Hochgeschwin
digkeitsseewege zuzuerkennen sind. Dieser Wert wird 
entsprechend den besonderen Marktbedingungen auf 
den verschiedenen ermittelten Strecken angepasst. 

2.11. Verfahren 

(27) Die Begünstigten müssen eine bestimmte Anzahl von 
Fahrten durchführen, die jährlich für jede Strecke fest
gesetzt wird. Die antragstellenden Unternehmen müssen 
mindestens 80 Fahrten jährlich auf jeder Strecke durch
geführt haben. 

(28) Über diese Grundbeihilfe hinaus wurde ein zusätzlicher 
Zuschuss vorgesehen, der Unternehmen, die mehr als 
1 600 Fahrten jährlich auf jeder Strecke durchführen, 
gewährt werden soll. Allerdings darf die vorgesehenen 
Beihilfehöchstintensität von 30 % nicht überschritten 
werden. Ziel der zusätzlichen Beihilfe ist es, Anreize für 
die Bildung von Zusammenschlüssen und für eine höhere 
Kapazitätsauslastung der für den Gütertransport einge
setzten Schiffe zu schaffen. 

(29) Die förderfähigen Seestrecken werden anhand der folgen
den Kriterien durch Ministerialdekret bestimmt: 

a) die Seestrecke muss geeignet sein, die Verlagerung 
erheblicher Anteile des Verkehrs von der Straße auf 
die See zu fördern; 

b) die Seestrecke muss geeignet sein, die Belastung des 
nationalen Straßennetzes zu verringern; 

c) die Verlagerung von der Straße auf die Seeverkehrs
strecken muss aller Voraussicht nach zu einer Verbes
serung der Umweltstandards führen. 

(30) Die neuen Seestrecken werden unter den Strecken aus
gewählt, die gegenwärtig noch nicht ausreichend auf dem 
Seeweg bedient werden. 

(31) Die Anträge müssen die Verpflichtung der Begünstigten 
enthalten, für weitere drei Jahre nach Auslaufen der Bei
hilferegelung dieselbe Anzahl von Fahrten bzw. dieselbe 
Menge an Transportgut wie im Förderzeitraum beizube
halten. Während die Kommission die in Rede stehende 
Maßnahme prüfte, verlängerte Italien diesen Dreijahres
zeitrum um ein Jahr. 

(32) Die Zuschüsse werden nur gezahlt, wenn das Tarifniveau 
entsprechend der Teuerungsrate konstant gehalten wird.
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( 5 ) P.L. Lombard und A. Malocchi, Navigazione e Ambiente. Un con
fronto con i costi esterni delle altre modalità di trasporto, Mailand, 
Franco Angeli. Diesbezüglich hebt die Kommission hervor, dass es 
noch andere Methoden zur Berechnung der externen Kosten der 
verschiedenen Verkehrsträger gibt, insbesondere diejenige, auf die 
sich die Kommission selbst im Rahmen der „Marco Polo“-Projekte 
gestützt hat: ftp://ftp.jrc.es/pub/EURdoc/JRC81002.pdf
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(33) Die Zahlung der Zuschüsse kann nach Prüfung der ein
schlägigen Unterlagen und unter Einhaltung der verfüg
baren und für diesen besonderen Zweck vorgesehenen 
Finanzmittel rückwirkend erfolgen. Sollten die zahlbaren 
Zuschüsse die für das betreffende Jahr verfügbaren Mittel 
übersteigen, wird die Höhe der Zuschüsse durch eine 
entsprechende Ministerialverordnung festgelegt. 

3. GRÜNDE FÜR DIE EINLEITUNG DES FÖRMLICHEN 
PRÜFVERFAHRENS 

3.1. Vorhandensein einer Beihilfe 

(34) In dem Einleitungsbeschluss vertrat die Kommission die 
vorläufige Ansicht, dass die geänderte Regelung den Gü
terkraftverkehrsunternehmen einen Vorteil gewährt und 
somit auf dieser Ebene eine staatliche Beihilfe im Sinne 
von Artikel 107 Absatz 1 AEUV darstellt. 

(35) Die Kommission vertrat außerdem die Auffassung, dass 
Reedereien, die Seeverkehrsdienstleistungen für Güter
kraftverkehrsunternehmen anbieten, infolge der geänder
ten Regelung ebenfalls einen indirekten Vorteil erlangen 
könnten. 

3.2. Vereinbarkeit der Beihilfe 

(36) Zur Vereinbarkeit der geänderten Regelung stellte die 
Kommission zunächst fest, dass die ursprüngliche Rege
lung im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c 
AEUV für mit dem Binnenmarkt vereinbart erklärt wor
den ist. 

(37) Sie wies jedoch darauf hin, dass die angemeldete Ände
rung der Beihilferegelung im Widerspruch zu der Auflage 
aus der Entscheidung von 2005 zu stehen scheint, der 
zufolge sich die im Rahmen der ursprünglichen Regelung 
begünstigten Güterkraftverkehrsunternehmen dazu ver
pflichten müssen, in den drei Jahren nach Auslaufen 
der Beihilferegelung dieselbe Anzahl von Fahrten oder 
dieselbe Menge an Transportgut wie im Bewilligungszeit
raum beizubehalten, ohne weitere Zuschüsse zu erhalten. 

(38) Die Kommission stellte außerdem fest, dass sie, wenn 
Reedereien, die Seeverkehrsdienstleistungen für Güter
kraftverkehrsunternehmen anbieten, als indirekt Begüns
tigte der Regelung zu betrachten sind ( 6 ), die Vereinbar
keit dieser Beihilfe nach Abschnitt 10 der Leitlinien der 
Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im Seeverkehr (im 
Folgenden „Leitlinien für den Seeverkehr“) prüfen müs
se. ( 7 ) 

(39) Da die Beihilfe zugunsten der Reedereien im vorliegenden 
Fall zur Finanzierung der Beförderung auf bestehenden 
Strecken dienen und über den Zeitraum von drei Jahren 
hinausgehen würde, hatte die Kommission Zweifel, ob 
die angemeldete geänderte Regelung mit dem Binnen
markt vereinbar ist. 

4. STELLUNGNAHMEN DER BETEILIGTEN 

(40) Bei der Kommission gingen Stellungnahmen von drei 
Verkehrsunternehmerverbänden, nämlich CETM, ANITA 
und Short Sea Promotion Centre (Zentrum zur Förderung 
des Kurzstreckenseeverkehrs), ein. 

(41) Die Beteiligten unterstützten im Wesentlichen den Stand
punkt Italiens in Bezug auf den Wirtschaftsabschwung 
und dessen allgemeine Auswirkungen auf die Verkehrs
tätigkeiten. 

(42) Insbesondere hoben die Beteiligten die Auswirkungen des 
wirtschaftlichen Abschwungs auf den Seeverkehr hervor, 
dessen Ausmaße die ursprünglich angenommene Ent
wicklung des intermodalen Verkehrsaufkommens verhin
dert hätten. 

5. BEMERKUNGEN ITALIENS 

(43) Nachstehend werden die Bemerkungen Italiens zu dem 
Einleitungsbeschluss zusammengefasst. 

(44) Als Erstes erklärt Italien, dass sich die Güterkraftverkehrs
unternehmen verpflichtet haben, das Verkehrsniveau 
nach Auslaufen der Beihilferegelung in einem vollkom
men veränderten Marktumfeld beizubehalten. Da das 
Ausmaß und die Dauer der Krise zum damaligen Zeit
punkt nicht vorhersehbar gewesen seien, müsse die Kom
mission die außergewöhnlichen Umstände berücksichti
gen, die es erforderlich machten, die Beihilferegelung 
wie angemeldet zu ändern. 

(45) Den Prognosen zufolge sollte sich die Verkehrsverlage
rung stabilisiert haben, sobald der Seeverkehr hinsichtlich 
der Fahrten und der beförderten Tonnen von 2007 bis 
2011 um ein Drittel gestiegen sei. Die Schätzung dieses 
Wertes sei auf der Grundlage einer Studie erfolgt, die 
CETENA und COFIR im Juni 2002 als Teil des „Pro
gramma straordinario di ricerca per lo sviluppo del cabo
taggio marittimo e fluviale“ erstellt hatten. 

(46) In der zweiten Hälfte des Jahres 2008, inmitten der Um
setzung der Beihilferegelung, litten jedoch die begünstig
ten Güterkraftverkehrsunternehmen unter dem Wirt
schaftsabschwung, sodass es ihnen schwergefallen sei, 
das geforderte Niveau im intermodalen Verkehr stabil 
zu halten. Insbesondere müsse die Kommission berück
sichtigen, dass die Anzahl der Fahrten und die Beför
derungsmenge aufgrund des Rückgangs bei den abge
schlossenen Verträgen sowie des wirtschaftlichen Ab
schwungs abgenommen hätten. 

(47) Zweitens hob Italien zur Begründung der Änderung her
vor, dass die Mittel während der Anwendung der ur
sprünglichen Beihilferegelung nicht vollständig aus
geschöpft worden seien, sodass die für die angemeldete 
Änderung benötigten Mittel noch innerhalb des ur
sprünglichen Haushaltsrahmens lägen.
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( 6 ) Siehe oben, Erwägungsgrund 33. 
( 7 ) ABl. C 13 vom 17.1.2004, S. 3.



(48) Drittens müsse die Kommission der Tatsache Rechnung 
tragen, dass weder auf nationaler noch auf EU-Ebene von 
einem der verschiedenen Beteiligten Beschwerde einge
reicht worden sei, was als Hinweis darauf gewertet wer
den müsse, dass es zu keinen unzulässigen Wettbewerbs
verfälschungen gekommen sei. 

(49) Die möglichen Vorteile der Maßnahme auf Ebene der 
Schifffahrtgesellschaften als Beihilfe im Sinne von Arti
kel 107 AEUV zu betrachten würde nach Ansicht Italiens 
bedeuten, dass die Kommission zwangsläufig auch die 
Auswirkungen der Maßnahme auf andere damit verbun
dene Tätigkeiten wie etwa die der für die Instandhaltung 
der Kaianlagen zuständigen Unternehmen, der Schiffs
makler und der Hafenbetreiber bewerten müsse. Dieser 
Ansatz würde nach Ansicht der italienischen Behörden 
sowohl gegen die bisherige Praxis als auch gegen die 
Rechtsprechung verstoßen. 

(50) Um die Zweifel der Kommission an der Vereinbarkeit der 
angemeldeten Verlängerung auszuräumen, habe sich Ita
lien im Rahmen des förmlichen Prüfverfahrens verpflich
tet, die angemeldete Maßnahme zu ändern, indem der 
Verlängerungszeitraum von zwei Jahren auf ein Jahr ver
kürzt und dementsprechend die Pflicht, den Betrieb der 
Verkehrsdienste nach kaufmännischen Grundsätzen und 
ohne Beihilfen fortzuführen, um ein weiteres Jahr ver
längert werde. 

6. BEMERKUNGEN ITALIENS ZU DEN STELLUNGNAH
MEN DER BETEILIGTEN 

(51) Mit Schreiben vom 16. Januar 2013 übermittelten die 
italienischen Behörden der Kommission ihre Bemerkun
gen zu den Stellungnahmen, die die Beteiligten im Rah
men des förmlichen Prüfverfahrens abgegeben hatten. 

(52) Die italienischen Behörden unterstützen insbesondere die 
Stellungnahmen der drei vorstehend genannten Trans
portunternehmen bezüglich des Fehlens unzulässiger 
Wettbewerbsverfälschungen und der Einstufung des mög
lichen Vorteils auf Ebene der Seeschifffahrtsunternehmen. 

7. BEIHILFERECHTLICHE WÜRDIGUNG DER 
MASSNAHME 

7.1. Vorliegen einer staatlichen Beihilfe 

(53) Gemäß Artikel 107 Absatz 1 AEUV sind, soweit im Ver
trag nicht etwas anderes bestimmt ist, staatliche oder aus 
staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, 
die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen 
oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen 
oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen 
Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mit
gliedstaaten beeinträchtigen. 

(54) Die Kriterien nach Artikel 107 Absatz 1 AEUV sind 
kumulativ zu verstehen. Um festzustellen, ob eine ange
meldete Maßnahme eine staatliche Beihilfe im Sinne 

dieses Artikels darstellt, müssen daher alle Kriterien erfüllt 
sein. Die finanzielle Unterstützung muss demnach: 

a) vom Staat oder aus staatlichen Mitteln gewährt wer
den; 

b) bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige be
günstigen (Selektivität); 

c) den begünstigten Unternehmen einen wirtschaftlichen 
Vorteil verschaffen; 

d) den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen dro
hen und den Handel zwischen Mitgliedstaaten beein
trächtigen. 

(55) Im vorliegenden Fall wurde die öffentliche Finanzierung 
für die vorgeschlagene Änderung vom Staat und aus 
staatlichen Mitteln gewährt. Darüber hinaus begünstigt 
sie bestimmte Unternehmen und ist daher selektiv. 

(56) Die Kommission stellt fest, dass die vorgeschlagene Än
derung den Güterkraftverkehrsunternehmen, die an den 
für die Regelung infrage kommenden Maßnahmen betei
ligt sind, einen selektiven Vorteil verschafft, da sie teil
weise von den Betriebskosten entlastet werden. 

(57) Gleichzeitig gibt die Kommission zu bedenken, dass die 
Regelung in ihrer geänderten Form, auch wenn sie un
mittelbar für die Güterkraftverkehrsunternehmen be
stimmt ist, unbestreitbar zu einer steigenden Nachfrage 
nach bestimmten Seeverkehrsdienstleistungen und somit 
zu einer Steigerung der damit erzielten Einnahmen führt, 
so dass die geänderte Beihilferegelung auch Seeverkehrs
unternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft. 

(58) Verstärkt eine von einem Mitgliedstaat gewährte Beihilfe 
die Stellung eines Unternehmens gegenüber anderen 
Wettbewerbern im Binnenhandel der EU, muss dieser 
als von der Beihilfe beeinflusst erachtet werden. ( 8 ) Es 
genügt, dass der Beihilfeempfänger auf Märkten, die 
dem Wettbewerb offenstehen, in Wettbewerb mit ande
ren Unternehmen steht. ( 9 ) Im vorliegenden Fall stehen 
die Begünstigten im Wettbewerb mit anderen Unterneh
men in der EU. Demzufolge könnte die angemeldete 
Maßnahme zu Wettbewerbsverzerrungen führen und 
den Handel im Binnenmarkt beeinträchtigen.
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( 8 ) Vgl. insbesondere: Rechtssache 730/79, Philip Morris/Kommission, 
Slg. 1980, 2671, Randnr. 11; Rechtssache C-53/00, Ferring, Slg. 
2001, I-9067, Randnr. 21; Rechtssache C-372/97, Italien/Kommis
sion, Slg. 2004, I-3679, Randnr. 44. 

( 9 ) Rechtssache T-214/95, Het Vlaamse Gewest/Kommission, Slg. 1998, 
II-717.



(59) In Anbetracht dieser Feststellungen ist die Kommission 
der Auffassung, dass mit dieser geänderten Regelung so
wohl den Güterkraftverkehrsunternehmen als auch See
schifffahrtsunternehmen staatliche Beihilfen im Sinne von 
Artikel 107 Absatz 1 AEUV gewährt werden. 

7.2. Rechtmäßigkeit der Beihilfe 

(60) Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt, bevor sie von 
der Kommission formal genehmigt wurde. Die Kommis
sion stellt fest, dass die Beihilfe im Rahmen der Verlän
gerung der Regelung wirklich erst nach deren Genehmi
gung ausgezahlt wird. Folglich haben die italienischen 
Behörden das Durchführungsverbot nach Artikel 108 
Absatz 3 AEUV beachtet. 

(61) Da sich die angemeldete Verlängerung auf einen Zeit
raum bezieht, der bereits verstrichen ist, weist die Kom
mission außerdem darauf hin, dass jeder durch die Re
gelung bewirkte Anstieg der Nachfrage nach Seeverkehrs
diensten zwangsläufig bereits zu dem Zeitpunkt eintrat, 
zu dem die Dienste in Anspruch genommen wurden. 

7.3. Vereinbarkeit der Beihilfe 

(62) Die Kommission stellt fest, dass sich die Änderung der 
vorherigen Regelung ausschließlich auf die Verlängerung 
der Laufzeit und die entsprechenden zusätzlichen Finanz
mittel bezieht. Im Rahmen der Verlängerung werden 
keine ergänzenden Maßnahmen bezuschusst. Alle ande
ren Festlegungen sind im Vergleich zu der von der Kom
mission in der Entscheidung von 2005 gewürdigten Re
gelung unverändert geblieben. 

(63) Im Rahmen des förmlichen Prüfverfahrens verpflichtete 
sich Italien, den Verlängerungszeitraum von zwei Jahren 
auf ein Jahr zu verkürzen. Außerdem sagte Italien zu, die 
Auflage, den Betrieb der Verkehrsdienste nach kaufmän
nischen Grundsätzen, d. h. ohne Beihilfen, fortzuführen, 
um ein weiteres Jahr zu verlängern. 

(64) In Abschnitt 10 der Leitlinien für den Seeverkehr werden 
die einzelnen Kriterien für die Vereinbarkeit einer Maß
nahme, die der Verbesserung der intermodalen Trans
portkette und der Entlastung der Straßen dient, definiert. 
Im vorliegenden Fall ist die Kommission allerdings der 
Ansicht, dass diese Bedingungen unter Berücksichtigung 
der besonderen Umstände dieses Falls (Änderung einer 
bestehenden Regelung, die bereits unmittelbar nach Ar
tikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV genehmigt worden 
ist) geprüft werden sollten und dabei auch die besondere 
Situation, die das zum Zeitpunkt der ursprünglichen Ge
nehmigung der Regelung durch die Kommission beste
hende Marktgefüge erheblich verändert hat, in Betracht 
gezogen werden muss. 

7.3.1. Erste Bedingung: Die Beihilfe darf eine Laufzeit von 
drei Jahren nicht überschreiten und muss die Finanzie
rung eines Seeverkehrsdienstes zum Ziel haben, der im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten gelegene Häfen ver
bindet 

(65) Im vorliegenden Fall hat Italien hinreichende Nachweise 
dafür erbracht, dass sich die Wirtschaftskrise erheblich 
auf den Betrieb der Verkehrsdienste ausgewirkt und somit 
dazu geführt hat, dass die Verpflichtung der Beihilfeemp
fänger, die fraglichen Dienste auch nach dem ursprüng
lichen Förderzeitraum von drei Jahren nach kaufmän
nischen Grundsätzen zu erbringen, nicht erfüllt werden 
konnte ( 10 ). Darüber hinaus hat sich Italien verpflichtet, 
die Auflage hinsichtlich des Betriebs der Dienste nach 
kaufmännischen Grundsätzen um ein Jahr zu verlängern. 
Des Weiteren ist unbestritten, dass es das Ziel der Rege
lung die Finanzierung von Seeverkehrsdiensten ist, die 
Häfen der EU zu verbinden. 

(66) Auch wenn die Gesamtlaufzeit der geänderten Regelung 
vier Jahre beträgt, hält es die Kommission daher in An
betracht der besonderen Umstände des vorliegenden Falls 
für gerechtfertigt festzustellen, dass diese begrenzte Ver
längerung die vorstehend genannte Bedingung erfüllt. 

7.3.2. Zweite Bedingung: Der Dienst muss die vollständige 
oder partielle Verlagerung der Straßenbeförderung (im 
Wesentlichen von Gütern) auf den Seeweg ermöglichen, 
und zwar ohne eine dem gemeinschaftlichen Interesse 
zuwiderlaufende Umleitung des Seeverkehrs 

(67) Wie bereits ausgeführt, soll mit der Beihilferegelung der 
Seefrachtverkehr gefördert werden, indem Zuschüsse zu 
den bei der Verlagerung des Gütertransports auf den 
Seeweg anfallenden Betriebskosten gezahlt werden. 

(68) Außerdem berücksichtigt die Kommission die verhältnis
mäßig geringe Mittelausstattung, die für die angemeldete 
Änderung vorgesehen ist. 

(69) Die Kommission stellt demzufolge fest, dass die Maß
nahme dazu dient, ein Ziel der Union zu verwirklichen, 
und dass die eventuell durch die Beihilfe bewirkte Wett
bewerbsverzerrung dadurch ausgeglichen wird, dass der 
Nutzen, den die Regelung insofern bringt, als sie die Ver
lagerung der Warenhandelsströme von der Straße auf die
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( 10 ) Die Leitlinien für den Seeverkehr und die Leitlinien für staatliche 
Beihilfen an Eisenbahnunternehmen (ABl. C 184 vom 22.7.2008, 
S. 13) weichen insofern voneinander ab, als in den letztgenannten 
Leitlinien für Regelungen, die die Verkehrsverlagerung von der 
Straße auf die Schiene fördern sollen, keine Höchstgrenze von 
drei Jahren vorgeschrieben ist. Deshalb wird die Kommission in 
eine überarbeitete Fassung der Leitlinien für den Seeverkehr den 
Passus aufnehmen, dass staatliche Beihilfen für den Kurzstrecken
seeverkehr unter bestimmten Umständen auch für vereinbar erklärt 
werden können, wenn ihre Laufzeit mehr als drei Jahre beträgt.



Wasserwege ermöglicht und somit die Verkehrsverlage
rung auf ein nachhaltigeres Verkehrssystem fördert, weit
aus größer ist. Folglich betrifft die in Rede stehende Än
derung eine Beihilferegelung, die die vollständige oder 
partielle Verlagerung der Straßenbeförderung auf den See
weg ermöglicht, ohne dass es zu einer dem gemeinschaft
lichen Interesse zuwiderlaufenden Umleitung des Seever
kehrs kommt. 

7.3.3. Dritte Bedingung: Die Beihilfe muss auf die Durch
führung eines detaillierten Vorhabens abzielen, das 
vorab ermittelte Umweltauswirkungen hat, eine neue 
Strecke oder die Verbesserung der Dienste auf einer 
bestehenden Strecke betrifft und, wenn nötig, mehrere 
Reeder einbezieht. Ferner darf dieselbe Linie nicht Ge
genstand von mehr als einem finanzierten Vorhaben 
sein, und dieses darf nicht erneuert, verlängert oder 
wiederholt werden 

(70) Die Beihilfe wurde so berechnet, dass für die Seeverkehrs
dienste ein Ausgleich für die externen Kosten erfolgt, die 
nicht von den konkurrierenden Straßengüterverkehrs
diensten übernommen werden. Die Höhe des Zuschusses 
für jede einzelne Fahrt entspricht der Differenz zwischen 
den externen Kosten des Straßenverkehrs und denen des 
Seeverkehrs. Diese Differenz wurde auf der Grundlage 
einer aktualisierten Studie der Organisation „Amici della 
terra“ berechnet, wobei bei diesen Berechnungen Fak
toren wie Treibhausgasausstoß, Luftverschmutzung, 
Lärmbelastung, Überlastung des Verkehrsnetzes und Un
fallaufkommen berücksichtigt wurden. Die Ergebnisse der 
Studie lassen eindeutig erkennen, dass dieses intermodale 
See- und Landverkehrsprojekt erhebliche Einsparungen 
bei den externen Kosten mit sich bringt. 

(71) Die Kommission stellt fest, dass die vorgesehene Höhe 
der Beihilfen auf einer plausiblen Analyse, bei der die 
externen Kosten beider Verkehrsträgerarten miteinander 
verglichen wurden, beruht und auf den für die Verlage
rung auf die Seeverkehrsdienste notwendigen Betrag be
grenzt ist. Die Beihilfe zielt somit auf die Durchführung 
eines detaillierten Vorhabens ab, das vorab ermittelte 
Umweltauswirkungen hat. 

(72) In Bezug auf die Bedingung, wonach das Vorhaben eine 
neue Strecke oder die Verbesserung der Dienste auf einer 
bestehenden Strecke betreffen muss, stellt die Kommis
sion fest, dass die Regelung bereits unmittelbar nach Ar
tikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV genehmigt worden 
ist. Deshalb ist die Beurteilung der angemeldeten Verlän
gerung der Beihilferegelung auf der Grundlage dieses Kri
teriums der Leitlinien für den Seeverkehr nicht relevant, 
da die Änderung zwangsläufig auf Strecken Anwendung 
finden wird, die bereits im Rahmen der bestehenden Re
gelung gefördert wurden. 

(73) Wie nach der ursprünglichen Regelung werden die Bei
hilfeempfänger für jede der vorherbestimmten Strecken 

die günstigste Schifffahrtslinie und den wettbewerbs
fähigsten Anbieter frei wählen können. Diese Regelungen 
stellen sicher, dass die Reedereien in nicht diskriminieren
der Weise behandelt werden. Deshalb sieht die Kommis
sion diese Bedingung als erfüllt an. 

7.3.4. Vierte Bedingung: Zweck der Beihilfe muss die De
ckung der jeweiligen Betriebskosten bis zu einer Höhe 
von 30 % sein 

(74) Der Zuschuss, der für die ausgewählten Projekte gewährt 
wird, ist auf einen Betrag in Höhe von 30 % der Betriebs
kosten beschränkt. 

7.3.5. Fünfte Bedingung: Die Beihilfe muss aufgrund trans
parenter Kriterien, die in nicht diskriminierender Weise 
auf Reedereien mit Sitz in der Gemeinschaft angewandt 
werden, gewährt werden. Normalerweise sollte sich die 
Beihilfe auf ein Vorhaben beziehen, das von den Be
hörden des Mitgliedstaats nach den einschlägigen EU- 
Vorschriften im Wege einer Ausschreibung ausgewählt 
wurde 

(75) Die Kommission stellt fest, dass die Beihilfe aufgrund 
transparenter Kriterien gewährt wird und dass die Ree
dereien in der Union in nicht diskriminierender Weise 
behandelt werden. 

7.3.6. Sechste Bedingung: Der Dienst, der Gegenstand des 
Vorhabens ist, muss nach Ablauf des Förderzeitraums 
kommerziell lebensfähig sein 

(76) Wie bereits ausgeführt, hat der Wirtschaftsabschwung die 
Güterkraftverkehrsunternehmen daran gehindert, die er
reichte Verkehrsverlagerung zu stabilisieren. Deshalb 
konnte die Tragfähigkeit der Vorhaben nach dreijähriger 
Förderung nicht erreicht werden. Die Kommission be
rücksichtigt jedoch, dass Italien zugesichert hat, die Bei
hilfeempfänger zu verpflichten, die Dienstleistungen nach 
Ablauf der vier Förderjahre für ein weiteres Jahr nach 
kaufmännischen Grundsätzen zu erbringen. Aus diesem 
Grunde sieht die Kommission diese Bedingung als erfüllt 
an. 

7.3.7. Siebte Bedingung: Die Beihilfe darf nicht mit Aus
gleichszahlungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtun
gen oder öffentliche Dienstleistungsverträge kumuliert 
werden 

(77) Wie bereits ausgeführt, darf die Beihilfe nicht mit Aus
gleichszahlungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtun
gen kumuliert werden. 

8. SCHLUSSFOLGERUNG 

(78) Die Kommission kommt somit zu dem Schluss, dass die 
Änderung der Regelung im Wege ihrer Verlängerung im 
Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit 
dem Binnenmarkt vereinbar ist —

DE L 265/14 Amtsblatt der Europäischen Union 8.10.2013



HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Maßnahme, die Italien – auf der Grundlage von Artikel 2 Absatz 250 des Gesetzes Nr. 291 
vom 23. Dezember 2009 und des Dekrets des Ministeriums für Infrastruktur und Verkehr vom 31. Januar 
2011 – zur Entwicklung von Logistikketten und zur Verbesserung der Intermodalität durchführen will, ist 
nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union mit dem 
Binnenmarkt vereinbar. 

Die Durchführung dieser Maßnahme wird daher genehmigt. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Italienische Republik gerichtet. 

Brüssel, den 17. Juli 2013 

Für die Kommission 

Joaquín ALMUNIA 
Vizepräsident
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BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 536/2013 der Kommission vom 11. Juni 2013 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 432/2012 zur Festlegung einer Liste zulässiger anderer gesundheitsbezogener Angaben 
über Lebensmittel als Angaben über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung und die 

Gesundheit von Kindern 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 160 vom 12. Juni 2013) 

Auf Seite 7, im Anhang, Eintrag „Docosahexaensäure (DHA)“, Spalte „Bedingungen für die Verwendung der Angabe“, 
letzter Satz: 

anstatt: „Wird die Angabe bei Nahrungsergänzungsmitteln und/oder angereicherten Lebensmitteln verwendet, 
sind die Verbraucher darüber zu unterrichten, dass eine tägliche Geamtaufnahme aus diesen Lebens
mitteln von 5 g EPA und DHA kombiniert nicht überschritten werden darf.“ 

muss es heißen: „Wird die Angabe bei Nahrungsergänzungsmitteln und/oder angereicherten Lebensmitteln verwendet, 
sind die Verbraucher darüber zu unterrichten, dass eine tägliche Gesamtaufnahme aus diesen Lebens
mitteln von 5 g EPA und DHA kombiniert nicht überschritten werden darf.“ 

Auf Seite 8, im Anhang, Eintrag „Fructose“, Spalte „Angabe“: 

anstatt: „Der Verzehr von Lebensmitteln, die Fructose enthalten, führt zu einem geringeren Glucoseanstieg im 
Blut im Vergleich zu Lebensmitteln, die Sucrose oder Glucose enthalten“ 

muss es heißen: „Der Verzehr von Lebensmitteln, die Fructose enthalten, führt zu einem geringeren Glucoseanstieg im 
Blut im Vergleich zu Lebensmitteln, die Saccharose oder Glucose enthalten“. 

Auf Seite 8, im Anhang, Eintrag „Fructose“, Spalte „Bedingungen für die Verwendung der Angabe“: 

anstatt: „Damit die Angabe zulässig ist, sollte in zuckergesüßten Lebensmitteln oder Getränken Glucose und/ 
oder Sucrose durch Fructose ersetzt werden, so dass die Verringerung des Glucose- und/oder Sucrose
gehalts in diesen Lebensmitteln oder Getränken mindestens 30 % beträgt.“ 

muss es heißen: „Damit die Angabe zulässig ist, sollte in zuckergesüßten Lebensmitteln oder Getränken Glucose und/ 
oder Saccharose durch Fructose ersetzt werden, so dass die Verringerung des Glucose- und/oder Saccha
rosegehalts in diesen Lebensmitteln oder Getränken mindestens 30 % beträgt.“
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